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Schwerpunkte

Staat und Verwaltung
Schutz der Grundrechte, kommunale
Selbstverwaltung, staatliche Beihilfen,
Finanzierung öffentlicher Einrichtungen
und Aufgaben

Datenschutz und Informationszugang
Umsetzung datenschutzrechtlicher
Vorgaben des EU-, Bundes- und
Landesrechts, Umweltinformationen,
Akteneinsicht, Umgang mit anvertrauten
Informationen und personenbezogenen
Daten

Öffentliche Aufträge und Vergabe
Planung, Vergabe und Abwicklung 
öffentlicher Aufträge, Fördermittel 
und Zuwendungsbescheide

Öffentlicher Dienst
Organisationsverantwortung und
Fürsorge öffentlicher Dienstherren
und Arbeitgeber, Dienstfähigkeit und
Ruhestand, Disziplinarverfahren und
Compliance, Besoldungs- und 
Versorgungsfragen

Bildung und Beruf
Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Hochschulen und Akademien, staatliche
und berufsbezogene Prüfungen,
Berufszulassung und Berufsordnung

Planen, Bau- und Infrastrukturvorhaben
Regionalpläne, gemeindliche Bauleitplanung
und Fachplanung (Hochspannungsleitungen,
Rohstoffabbau,
Straßen, Schienennetze, Wasserwege,
Hafenanlagen), Denkmalschutz und
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Umweltschutz und Landwirtschaft
Waldbewirtschaftung, Bauvorhaben
von Agrarunternehmen (z.B. von Tierhaltungs-
oder Biogasanlagen), Abfallwirtschaft
und Bodenschutz, Natur- und
Immissionsschutz, Wasser- und
Ressourcennutzung, Luftreinhaltung,
Industrieanlagen

Energie
Erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-
Kopplung, Anlagenzulassung, Stromeinspeisung,
Mieterstrommodelle,
Zulassung von Energieversorgungsund
Erzeugungsanlagen

Gesundheit
Planung, Kommunalisierung oder
Privatisierung von Krankenhäusern,
Gesundheitsberufe, Zulassung von
Arzneimitteln
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Praxisgruppe Energie, 
Umwelt und Klimaschutz

Spezialisiert. Fokussiert. Engagiert.
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• Betreuung von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden

• Betreuung von Planverfahren (Regional- und Bauleitplanung)

• Betreuung von Genehmigungsverfahren für Erneuerbare 
Energien (Wind, PV und Biogas) sowie Industrie- und andere 
Anlagen

• Beratung bei Fachplanungen, z.B. ÖPNV, Netzausbau, Infra-
struktur, Rohstoffe, Klimaschutz
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I. Einführung und Überblick
II. RED III und Umsetzung in Deutschland 
III. Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
IV. Aktuelle Rechtsprechung
V. Fazit / Fragen

Was erwartet Sie jetzt?
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I. Einführung und Überblick
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Was bisher geschah…

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Windenergie-Situation_Herbst_2025.pdf, S. 3
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Zubau bis Herbst 2025 nach Bundesländern

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Windenergie-Situation_Herbst_2025.pdf, S. 6
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Ausbauziele EEG

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Daten/FA_Wind_Solar_Status_des_Windenergieausbaus_an_Land_Halbjahr_2025.pdf, 

S. 22
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Da geht noch was?

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Windenergie-Situation_Herbst_2025.pdf, S. 8
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Koalitionsvertrag Windenergie
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Die Neuregelungen aufgrund RED III zu  
„Beschleunigungsgebieten“
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Neuer § 6b WindBG
Genehmigungserleichterungen 
in Beschleunigungsgebieten 
für die Windenergie an Land
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Grundsätzlicher „Mechanismus“ des § 6b WindBG

• § 6b WindBG will Vereinfachung und Beschleunigung in den 
„Beschleunigungsgebieten“ 

• Abschichtung der Prüfung der Naturschutzbelange 

• Im Genehmigungsverfahren sollen nur noch jene Belange geprüft 
werden, die nicht Gegenstand der Prüfung bei der 
Gebietsausweisung waren 

• Keine Genehmigungsversagung in Beschleunigungsgebieten

• Zentrale Frage zu Beginn: Was ist ein Beschleunigungsgebiet? 
Wann sind die Erleichterungen anwendbar? 
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Was sind Beschleunigungsgebiete i.S.d. 
§ 6b n.F. WindBG?

• Gemäß § 2 Nr. 4 WindBG n.F. sind Beschleunigungsgebiete für die 
Windenergie an Land:

• Gebiete nach § 6a WindBG (Bestehende Windenergiegebiete)

• Gebiete nach § 249c BauGB n.F. (BG im FNP)

• Gebiete nach § 28 ROG n.F. (BG im Regionalplan)

• Eine Beschränkung auf Beschleunigungsgebiete nach § 6a WindBG 
ist durch die Ausschussfassung weggefallen – der Katalog wurde 
ergänzt 
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Bestandsgebiete als Beschleunigungsgebiet?
Die Anforderungen (1)

• Gemäß § 2 Nr. 4 WindBG n.F. sind Beschleunigungsgebiete für 
die Windenergie an Land:

• Gebiete nach § 6a WindBG

• Windenergiegebiete im Sinne des § 2 Nr. 1, die bis zum 
Ablauf des 19. Mai 2024 ausgewiesen worden sind, sind 
Beschleunigungsgebiete i.S.d. Art. 15c der Richtlinie 
(EU) 2018/2001, wenn die Voraussetzungen des § 6a 
Absatz 1 Nr. 1, 2 WindBG vorliegen.
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Bestandsgebiete als Beschleunigungsgebiet?
Die Anforderungen (2)

• Folgende Anforderungen gelten für Windenergiegebiete nach § 6a 
WindBG, damit sie als Beschleunigungsgebiete gelten:

✓ Windenergiegebiet (im FNP oder Raumordnungsplan oder B-Plan)

✓ Ausgewiesen bis Ablauf des 19.05.2024

✓ Bei Planung wurde Umweltprüfung und wenn nötig Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt

✓ Fläche liegt nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Naturschutz-
gebiet, einem Nationalpark oder in der Kern- oder Pflegezone eines 
Biosphärenreservates
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Künftige Beschleunigungsgebiete im 
Regionalplan - § 28 ROG n.F. (1)

• Gemäß § 2 Nr. 4 WindBG n.F. sind Beschleunigungsgebiete für 
die Windenergie an Land

• Gebiete nach § 28 Absatz 2 ROG n.F.: 

• Vorranggebiete für Windenergie sind zusätzlich als 
Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land 
auszuweisen, soweit sie nicht in den § 28 Absatz 2 Nr. 
1, 2 ROG genannten Gebieten liegen (Natura 2000- 
Gebiete, Naturschutzgebiete, …)
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Künftige Beschleunigungsgebiete im 
Regionalplan - § 28 ROG n.F. (2)

• Hinweis auf künftig auszuweisende Beschleunigungsgebiete auf 
Ebene der Regionalplanung 

• In diesen sollen dann auch die entsprechenden Erleichterungen des   
§ 6b WindBG in Anspruch genommen werden können

• Voraussetzung ist, dass diese Beschleunigungsgebiete die 
Anforderungen an auszuweisende Beschleunigungsgebiete auf Ebene 
der Regionalplanung erfüllen (zu diesen Anforderungen später)
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Künftige Beschleunigungsgebiete im 
Flächennutzungsplan - § 249c BauGB 

• Gemäß § 2 Nr. 4 WindBG n.F. sind Beschleunigungsgebiete für die 
Windenergie an Land …

• Gebiete nach § 249c BauGB n.F.

• Werden in einem Flächennutzungsplan 
Windenergiegebiete gem. § 2 Nr. 1 WindBG dargestellt, 
sind diese vorbehaltlich des Absatzes 2 zugleich als 
Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land 
darzustellen

• Gemäß Absatz 2 sind bestimmte Gebiete von der 
Darstellung als Beschleunigungsgebiet ausgeschlossen

• Aber in den meisten Ländern – außer Saarland – keine 
Flächenziele für Kommunen. Es geht also vor allem um 
zusätzliche Flächen! 
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (1)

• Detaillierte Regelung in § 6b WindBG  
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (2)

• § 6b Abs. 2 WindBG: Was nicht mehr notwendig ist: 
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (3)

• § 6b Abs. 2 WindBG: Was stattdessen passiert:

• Was steht in Abs. 3-7? 
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (4)

• Was sind die fachlichen Entscheidungsgrundlagen?

• § 6b Abs. 3 WindBG: Prüfung auf Grundlage vorhandener Daten, 
wenn ausreichend genau, um Maßnahmen anzuordnen und nicht 
älter als 5 Jahre im Zeitpunkt der Entscheidung – außer sie sind 
„hinreichend validiert“ oder Gegenstand fortlaufend aktualisierter 
Fachdatenbanken 

• Vorhabenträger hat „der Zulassungsbehörde aufgrund der im Plan 
bestimmten Regeln für Minderungsmaßnahmen und etwaiger 
weiterer eigener Vorschläge Maßnahmen vorzulegen und 
darzulegen, wie mit diesen Maßnahmen den Umweltauswirkungen 
begegnet werden soll.“ – Aber keine Kartierungen notwendig!
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Exkurs: Aus der Gesetzesbegründung 
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (5)

• Zentraler Prüfmaßstab für die Behörde ist § 6b Abs. 3 S. 6 WindBG:

• „Die Zulassungsbehörde überprüft unter Berücksichtigung der Daten 
nach Satz 1 sowie der Unterlagen nach Satz 4, ob eindeutige
Nachweise vorliegen, dass das Vorhaben bei Durchführung der
Maßnahmen nach Satz 4 höchstwahrscheinlich erhebliche
unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen angesichts der 
ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets nach Anlage 3 Nummer 2
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung haben wird,
die bei der Umweltprüfung … oder bei der etwaigen
Verträglichkeitsprüfung (Natura-2000) nicht ermittelt wurden und 
dadurch die Einhaltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes … nicht gewährleistet ist.“

•  
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Screening

Überprüfungsverfahren lässt 
keine unvorhergesehenen 

nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

erwarten?

Behörde ordnet erforderliche 
Minderungsmaßnahmen an, 
wenn ein Verstoß gegen §§ 
34, 44 BNatSchG oder § 27 

WHG droht, ansonsten 
erfolgt Genehmigung ohne 

Anordnung von Maßnahmen

Mit Durchführung der 
Maßnahmen durch den VT 
gelten die Anforderungen 

aus §§ 34, 44 BNatSchG und 
§ 27 WHG als erfüllt

(sonstiges Fachrecht 
unberührt)
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Screening

Maßnahmenkonzept lässt 
unvorhergesehene 

nachteilige 
Umweltauswirkungen 

erwarten

Behörde ordnet andere, 
geeignetere 

Minderungsmaßnahmen, 
Ausgleichsmaßnahmen 

oder Zahlung in 
Artenhilfeprogramm an

Keine Versagung der 
Genehmigung aufgrund 
von §§ 34 Abs. 1, 44 ff. 

BNatSchG oder § 27 WHG, 
wenn Minderungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen 
nicht ausreichend sind
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (6)

• Aus Sicht der Vollzugspraxis wirft die Vorschrift viele Fragen auf

• Sie enthält eine Vielzahl unbestimmter und sehr 
auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe („eindeutige Nachweise“, 
„höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige 
Umweltauswirkungen“

• Gesetzesbegründung wiederholt nur den Gesetzeswortlaut und ist 
wenig hilfreich
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (7)

• Allerdings deutliches Bemühen des Gesetzgebers um echte 
Abschichtung zwischen Planung und Genehmigung erkennbar 

• Es müssen eindeutige Nachweise unvorhergesehener erheblicher 
Umweltauswirkungen vorliegen

• Diese neuen eindeutigen Nachweise müssen daraufhin geprüft 
werden, ob damit ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote 
oder eine erhebliche Beeinträchtigung eines Natura-2000-Gebietes 
einhergeht 
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Bewertung der Neuregelung

• Kein klarer „Ablaufplan“ für Zulassungsbehörden und Vorhabenträger

• Es wird nicht klar, welche Unterlagen und Maßnahmen von 
Vorhabenträgerseite eingereicht werden müssen

• Zusammenspiel zwischen Minderungsmaßnahmen des Plangebers, 
solchen zusätzlichen des Vorhabenträgers und deren Erforderlichkeit 
im Einzelfall wird Abgrenzungsfragen aufwerfen und ein hohes Maß 
an Abstimmung der Verfahrensbeteiligten sowie entsprechendes 
umfassendes Verfahrensmanagement und ggf. auch juristisches 
Projektmanagement erfordern
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (8)

• Zulassungsbehörde hat für diese Prüfung 45 Tage nach Eingang 
vollständiger Unterlagen Zeit – sodann zwei Möglichkeiten:

• „

Keine eindeutigen Nachweise 
für unvorhergesehene 
Auswirkungen

Eindeutige Nachweise für 
unvorhergesehene 
Auswirkungen

Folge: Anordnung von 
verhältnismäßigen 
Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der von VHT 
nach § 6 WindBG Absatz 3 
Satz 4 vorgelegten Unterlagen, 
soweit erforderlich

Folge: Öffentlichkeit wird 
beteiligt, aber ohne EÖT (und 
ohne UVP) +
Weitere Maßnahmen im 
Genehmigungsbescheid im 
Hinblick auf die 
unvorhergesehenen 
Auswirkungen
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Folgen für Genehmigungsverfahren im 
Beschleunigungsgebiet (9)

• Sofern keine Maßnahmen oder keine aktuellen Daten verfügbar ➔ 
Ausgleich in Geld (jährliche Zahlung) 

• Zweckgebundene Abgabe an den Bund zwischen 7.800 Euro und 
52.000 Euro/MW gestaffelt nach Fallkonstellation: Mit und ohne 
Schutzmaßnahmen 

• Mit Anordnung der Maßnahmen oder Zahlung ist Anforderungen des  
§ 44 BNatSchG und § 34 BNatSchG Genüge getan – keine 
weitergehende Prüfung 
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Die Neuregelungen im Beschleunigungsgebiet bei der 
Artenschutzprüfung - § 6 WindBG und 

§ 6b WindBG n.F.  im Vergleich

dfdfdf

• § 6 WindBG- 
Genehmigungserleichterungen 
in Windenergiegebieten

• Für Windenergiegebiete gem. § 
2 Nr. 1

• Für Windenergieanlagen oder 
dazugehörige Nebenanlagen 
i.S.d. § 3 Nr. 15a EEG

• Keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach UVPG

• Keine artenschutzrechtliche 
Prüfung nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG

§ 6b WindBG n.F. - 
Genehmigungserleichterungen in 
Beschleunigungsgebieten für die 
Windenergie an Land
• Für Beschleunigungsgebiete für 

Windenergie an Land – keine 
Beschränkung auf solche des § 6a!

• Erfasst sind WEA, Nebenanlagen i.S.d. 
§ 15a EEG, Energiespeicheranlagen

• Keine Umweltverträglichkeitsprüfung
• Keine artenschutzrechtliche Prüfung
• Keine Natura 2000 Prüfung gem. § 34 

Abs. 1 BNatSchG
• Keine Prüfung der 

Bewirtschaftungsziele gem. § 27 
Wasserhaushaltsgesetz
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Die Ausweisung von 
Beschleunigungsgebieten
in der Planungspraxis –

Was gilt für die 
Raumordnung?  
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Was wird von den Planungsträgern erwartet? (1)

• Gem. § 28 Abs. 2 ROG n.F. sind Vorranggebiete für Windenergie 
zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land 
auszuweisen, soweit sie nicht in einem der dort ausgeschlossenen 
Gebiete liegen (Natura-2000, NSG, Nationalparks, Kern- und Pflegezonen 
von Bioshärenreservaten, Schwerpunktgebiete windkraftsensibler 
Vogelarten)

• „zusätzlich“: Bedeutet das, dass eine Ausweisung als Vorranggebiet und 
als Beschleunigungsgebiet getrennte Planfestlegungen (zwei 
unabhängige Verfahren) sind? wohl in einem Verfahren möglich

• zusätzlicher Aufwand für Planungsträger! 
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• Ausweisung als Beschleunigungsgebiet = lt. Gesetzesbegründung ein 
planerischer Akt sui generis: es geht weder um eine Festlegung (Ziel) im 
raumordnungsrechtlichen Sinne noch um einen Grundsatz der 
Raumordnung

• Eine Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ist bei Vorliegen der 
Tatbestandsvoraussetzungen verpflichtend: es findet keine Abwägung 
gegenläufiger Belange statt – Planungsermessen eingeschränkt?

• Alleinige Rechtsfolge: Erleichterungen auf Zulassungsebene 
gem. § 6b WindBG n.F.

• Im Übrigen gilt allgemeines ROG zur Ermittlung und Bewertung des 
Abwägungsmaterials sowie der Abwägung und die ergänzenden 
Regelungen zur Umweltprüfung in § 8 ROG

Was wird von den Planungsträgern erwartet? (2)
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• Allerdings: Festlegung als Beschleunigungsgebiet geht mit 
weitergehenden Prüfungspflichten einher:

• Beschleunigungsgebiete dürfen nicht auf Flächen mit Vorkommen von 
landesweiter Bedeutung von mindestens einer durch den Ausbau der 
Windenergie betroffenen europäischen Vogelart oder einer FFH-Anhang-IV-
Art belegen sein

• Betroffenheit dann, wenn Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG zu erwarten ➔ nicht nur Vogelarten der 
Anlage 1 BNatSchG, sondern auch andere landesweit bedeutsame 
Vogelvorkommen berücksichtigen! 

Was wird von den Planungsträgern erwartet? (3)
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Aus der Gesetzesbegründung (Seite 51) 
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• § 28 Abs. 4 S. 1 ROG verlangt Festlegung von Minderungsmaßnahmen 
durch die Raumordnung: 

• „Es sind Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen für die Errichtung 
und den Betrieb von Anlagen und deren Netzanschluss aufzustellen, um 
mögliche negative Auswirkungen vorrangiger Vorhaben zu vermeiden 
oder, falls dies nicht möglich ist, erheblich zu verringern.“

• Detaillierte Regelungen dazu finden sich in Anlage 3 zum ROG, dort ist 
auch ein Katalog an Maßnahmen zu finden 

Was wird von den Planungsträgern erwartet? (4)
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• § 28 Abs. 5 und 7 ROG n.F. regeln das Vorgehen und strenge Zeitvorgaben

• Beschleunigungsgebiete werden grds. gemeinsam mit der Planung für 
Vorranggebiete ausgewiesen (Grundsatz)

• Wenn – wie häufig – Aufstellungsverfahren für Windenergieplanungen 
schon vor Inkrafttreten des Gesetzes eingeleitet worden sind, kann die 
Ausweisung von Beschleunigungsgebieten und Minderungsmaßnahmen 
„nachgezogen“ werden

• Dieses „ergänzende Verfahren“ muss allerdings binnen drei Monaten nach 
Abschluss des vorherigen Verfahrens förmlich eingeleitet werden!

• Dasselbe gilt für zwischen April 2024 und jetzt ausgewiesene Gebiete! 

Achtung Planungsträger: Was ist nun zu tun?
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• Vergleichbare Regelungen zu § 28 ROG in inhaltlicher Hinsicht:

• Werden im Flächennutzungsplan Windenergiegebiete gemäß § 2 Nr. 1 
WindBG dargestellt, sind diese vorbehaltlich des Absatzes 2 zugleich als 
Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land darzustellen

• Allerdings zu beachten, dass es sich außerhalb des Saarlandes und der 
Stadtstaaten hier regelmäßig um zusätzliche Flächenausweisungen 
handelt, da in den meisten Ländern die Kommunen nicht zur Erreichung 
der Flächenbeitragswerte berufen sind

Und was gilt bei Flächennutzungsplänen? 
§ 249c BauGB
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„Planungspflicht“ nach § 245f Abs. 3 BauGB:

Abweichend von § 233 Absatz 1 sind in Aufstellung befindliche Windenergie-
gebiete gemäß § 2 Nr. 1 WindBG, für die vor dem 15. August 2025 ein 
Beschluss über die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung eines Flächen-
nutzungsplans gefasst wurde, als Beschleunigungsgebiete nach § 249c 
darzustellen, soweit die dort genannten Voraussetzungen dafür vorliegen. 
Die Darstellung als Beschleunigungsgebiet kann ausnahmsweise in einem 
nachfolgenden, innerhalb von drei Monaten förmlich einzuleitenden 
separaten Planverfahren erfolgen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Windenergiegebiete, die nach Ablauf des 19. Mai 2024 und vor dem 15. 
August 2025 ausgewiesen worden sind.

Und was gilt bei Flächennutzungsplänen? 
§ 249c BauGB
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Die Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung – 
Auswirkungen für die Gebietsplanung
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• Zu Natura-2000-Gebieten gehören sowohl Vogelschutzgebiete (SPA-
Gebiete) als auch FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat-Gebiete)

• Windenergieanlagen werden in der Praxis selten im Natura-2000-Gebiet 
errichtet 

• Häufiger: Errichtung von WEA in der (unmittelbaren) Umgebung und 
Nutzung des Gebietes für Zuwegungen 

• Rechtlich: Prüfung auch dann notwendig, wenn Anlagen außerhalb 
errichtet werden. 

• Prüfmaßstab: Wird das Gebiet durch Wirkungen von Außen in das Gebiet 
erheblich beeinträchtigt? Praktisch häufig fachliches Thema/Problem! 

Natura-2000-Prüfung im 
Beschleunigungsgebiet? 
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Natura 2000- Verträglichkeitsprüfung – wann 
gelten die Erleichterungen?

• Unter Anwendung von § 6 WindBG galt: keine Erleichterungen 
hinsichtlich Natura-2000-Prüfung (häufig Verzögerungen, obwohl im 
Windenergiegebiet gelegen)

• Vorteil durch § 6b WindBG im Beschleunigungsgebiet: Auch Natura-
2000-Prüfung im Genehmigungsverfahren nicht mehr notwendig 

• Voraussetzung ist allerdings gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 1 WindBG, dass im 
Planungsverfahren eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, 
„soweit erforderlich“
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Danach ist die FFH-Verträglichkeit eines Vorhabens schon im Verfahren zur 

Aufstellung eines Bauleitplans zu prüfen, wenn das Projekt (hier: die 

Planung) zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Gebiets in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

kann… es reicht aus, dass sich das Vorhaben auf den Schutzzweck auswirken 

kann…

Inhaltlich gelten für die FFH-Verträglichkeitsprüfung eines Bauleitplans keine 

anderen Anforderungen als für die FFH-Verträglichkeitsprüfung eines 

einzelnen Vorhabens…

(OVG NRW, Urteil vom 13. Dezember 2007 – 8 A 2810/04 –, Rn. 72, juris)

FFH-Verträglichkeit im Planaufstellungsverfahren!
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Die FFH-Verträglichkeit der mit der Darstellung einer Vorrangzone geplanten 

Windkraftanlagen, d.h. die Frage, ob und wie sich die dort bereits errichteten 

und aufgrund der Planung noch zu errichtenden Anlagen auf die geschützten 

Vogelarten auswirken, hat die Beigeladene ersichtlich nicht geprüft. Sie hat 

weder untersucht, welche Vögel dort - bislang - vorgekommen sind, noch 

welche mögliche Funktion der Bereich - z.B. als Brut- oder Jagdgebiet oder 

als Korridor für den Vogelzug - hat, noch ob diese Funktion zukünftig, nach 

Abbau der zur Zeit vorhandenen Windkraftanlagen, wieder hergestellt 

werden kann…

(OVG NRW, Urteil vom 13. Dezember 2007 – 8 A 2810/04 –, Rn. 85, juris)

FFH-Verträglichkeit im Planaufstellungsverfahren!
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„Für die gemäß § 7 Abs. 6 ROG erforderliche Prüfung der FFH-Verträg-

lichkeit reicht es nicht aus, bei der Aufstellung des Regionalplans mit Blick 

auf die Beeinträchtigung von Natura 2000 Gebieten problematische Gebiete 

zu benennen und die weitere Prüfung nachfolgender Planung oder dem 

Genehmigungsverfahren vorzubehalten. Auch die Austauschbeziehungen 

zwischen verschiedenen FFH-Gebieten können dem Schutzregime des 

Gebietsschutzes unterfallen.“

(OVG Lüneburg, U. v. 17.10.2013 – 12 KN 277/11)

z.B. Austauschbeziehungen zwischen FFH-Gebieten
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Das BVerwG hat die Revision zurückgewiesen und das Erfordernis eines 

ergänzenden Verfahrens bestätigt, innerhalb dessen die fehlende Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung nachzuholen sein wird. Zwar erstreckt sich der Natura 

2000-Gebietsschutz grundsätzlich nicht auf gebietsexterne Flächen, auch 

wenn diese von im Gebiet ansässigen Vorkommen geschützter Tierarten genutzt 

werden. Gleichwohl sind im vorliegenden Einzelfall erhebliche Beeinträchtigungen 

des Vogelschutzgebiets … nicht offensichtlich ausgeschlossen. Zum einen können 

hiernach bereits Einzelverluste des Rotmilans dessen Erhaltungszustand im 

Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen. Zum anderen werden die genehmigten 

WEA wiederkehrend von im Vogelschutzgebiet lebenden Rotmilanen zur 

Nahrungssuche in Richtung des benachbarten Flora-Fauna-Habitat-Gebiets 

überquert. (BVerwG 7 C 10.24 – U. v. 11.09.2025 PM)

Beeinträchtigung durch außerhalb gelegene WEA
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Bei einer allein in Betracht kommenden Gebietsbeeinträchtigung von außen 

ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, aus der prognostisch fehlenden 

Verletzung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote auf ein fehlendes 

erhebliches Beeinträchtigungspotenzial für ein benachbartes FFH- oder 

Vogelschutzgebiet im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu 

schließen. Dies entspricht nicht nur den Vorgaben des Artenschutzleitfadens, 

der nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Gerichts grundsätzlich 

naturschutzfachlich Vertretbares abbildet, sondern liegt zumindest bei einer 

in Rede stehenden Verletzung des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG nach den oben dargestellten Maßstäben vernünftiger Zweifel auch 

auf der Hand. 

(OVG NRW, Urteil vom 29. September 2025 – 22 D 227/24.AK –, Rn. 113 - 115, juris)

Beeinträchtigung durch außerhalb gelegene WEA
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Denn zumindest bei (nur) kollisionsgefährdeten Vogelarten (wie hier dem 

Rotmilan und der Wiesenweihe) erschließt sich – jenseits einer hier 

offensichtlich ausscheidenden Abriegelung – nicht, wie ein (zusätzliches) 

habitatschutzrechtliches Problem eines außerhalb des Gebiets geplanten 

Projekts entstehen sollte, wenn es das Tötungsrisiko gerade nicht 

signifikant erhöht. Dies gilt umso weniger, als der Gutachter im Umfeld der 

Windenergieanlage ausdrücklich keinerlei relevante Lebensraumfunktionen 

für diese windenergiesensiblen Vogelarten ermittelt hat. Solches zeigt 

dementsprechend auch die Klägerin nicht auf. Ebenso wenig macht sie 

geltend, dass trotz der verfügten Schutzmaßnahmen gleichwohl ein 

signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bestünde.

(OVG NRW, Urteil vom 29. September 2025 – 22 D 227/24.AK –, Rn. 113 - 115, juris)

Beeinträchtigung durch außerhalb gelegene WEA



5712.11.2025· Janko Geßner, Prof. Dr. Jan Thiele, Tobias Roß · Schnecke oder Windhund?

In die Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen sind auch die in den als 
Erhaltungsziel festgesetzten Lebensraumtypen charakteristisch vor-
kommenden Arten. Charakteristische Arten sind dabei solche Pflanzen- und 
Tierarten, anhand derer die konkrete Ausprägung eines Lebensraums und 
dessen günstiger Erhaltungszustand in einem konkreten Gebiet - und nicht 
nur ein Lebensraumtyp im Allgemeinen - gekennzeichnet wird. Jedoch 
können im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung nicht alle charakteris-
tischen Arten der Lebensgemeinschaft eines Lebensraums untersucht 
werden. Es sind vielmehr nur diejenigen auszuwählen, die einen deutlichen 
Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen oder 
deren Populationserhaltung unmittelbar an den Erhalt des jeweiligen 
Lebensraumtyps gebunden ist. Die Arten müssen zudem für das Erkennen 
und Bewerten von Beeinträchtigungen relevant sein, d.h. es sind Arten 
auszuwählen, die eine Indikatorfunktion für potenzielle Auswirkungen des 
Vorhabens auf den Lebensraumtyp besitzen und deren Betroffenheit über 
die Prüfung des Lebensraums als Ganzen nicht adäquat erfasst wird…

(BVerwG, Urteil vom 19. Februar 2025 – 9 A 9.23 –, BVerwGE nn, Rn. 89 - 91)

EuGH-Urteil vom 12.09.2024?
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Etwas anderes folgt nicht aus dem Urteil des EuGH vom 12.09.2024 - C-
66/23… . 

Zwar sind danach Art. 4 Abs. 1 und 2 VS-RL und Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL 
dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten aufgeben, für jedes einzelne 
Schutzgebiet hinsichtlich aller geschützten Arten und ihres Lebensraums 
Ziele und Schutzmaßnahmen festzulegen, wobei es den Mitgliedstaaten 
obliegt, nach Maßgabe der Bedeutung dieser Maßnahmen für die 
Verwirklichung der Erhaltungsziele für alle diese Arten Prioritäten 
festzulegen… Erhaltungsziele sind dabei nicht nur für diejenigen Arten, für 
die ein Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist, sondern für alle nach Art. 4 VS-
RL schutzwürdigen und in dem betreffenden Gebiet in erheblicher Menge 
vorkommenden Vogelarten festzulegen, auch wenn das Schutzgebiet für 
sie nicht ausgewiesen ist... 

(BVerwG, Urteil vom 19. Februar 2025 – 9 A 9.23 –, BVerwGE nn, Rn. 89 - 91)

EuGH-Urteil vom 12.09.2024?
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Selbst wenn man diese zu Vogelschutzgebieten ergangene Entscheidung auf 
FFH-Gebiete übertragen wollte, ergäbe sich daraus jedoch allenfalls, dass 
auch in FFH-Gebieten Erhaltungsziele nicht nur für die Lebensraumtypen 
nach Anhang I und Arten nach Anhang II FFH-RL, für die das Gebiet 
ausgewiesen ist, sondern für alle dort in erheblichem Umfang 
vorkommenden Lebensraumtypen und Arten festgelegt werden müssten.

Nicht hingegen lässt sich daraus ableiten, dass bei der Prüfung der 
erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets hinsichtlich eines zu 
erhaltenden Lebensraumtyps die Auswirkungen auf alle charakteristischen 
Arten berücksichtigt werden müssten.

(BVerwG, Urteil vom 19. Februar 2025 – 9 A 9.23 –, BVerwGE nn, Rn. 89 - 91)

EuGH-Urteil vom 12.09.2024?
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Weitere Einzelfragen, insbesondere Speicher und 
Fristen
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• Mehrere Regelungen betreffen die erleichterte Zulassung von Speichern

• Begriff EU: Energiespeicher am selben Standort (Art. 2 UA 2 Nr. 44d 
Richtlinie (EU) 2018/2001): Energiespeicher am selben Standort … eine 
Kombination aus einer Energiespeicheranlage und einer Anlage zur 
Erzeugung von erneuerbarer Energie, die an denselben Netzanschluss-
punkt angeschlossen sind…

• § 2 Nr. 6 WindBG neu: Energiespeicheranlage am selben Standort:
Anlage zur Speicherung von Strom oder Wärme, die weder planfest-
stellungsbedürftig noch plangenehmigungsbedürftig ist, im räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit einer Windenergieanlage an Land steht 
und gegenüber dieser Anlage eine dienende Funktion aufweist, wobei 
Anlagen zur Speicherung von Wärme mit Bohrung ins Erdreich nicht 
erfasst sind.

Der Gesetzgeber denkt Speicher mit – 
zumindest einige …
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• Batteriespeicher: 
• unterstützt Windpark bei der Markt- und Netzintegration des erzeugten Stroms
• spätestens ab einer Flächenausdehnung von zwei Hektar oder einer Höhe von 

acht Metern Kriterien des räumlich-funktionalen Zusammenhangs und der 
dienenden Funktion nicht mehr erfüllt und daher eigenständige 
Speicherinfrastruktur

• Wärmespeicher:
• ausgeschlossen, wenn Errichtung eine Bohrung ins Erdreich erfordert (d.h. 

unterirdische Wärmespeicher, insbesondere Aquiferspeicher und 
Erdwärmesondenspeicher nicht erfasst)

• inbegriffen Erdbecken- und Behälterspeicher: ab einer Flächenausdehnung 
von einem Hektar, bei Behälterspeichern ab einer Höhe von 25 Metern 
Kriterien nicht mehr erfüllt und daher eine eigenständige Speicherinfrastruktur

Räumlich-funktional und dienend?
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• § 6b WindBG: Erleichterungen anwendbar bei der Zulassung / Änderung 
einer Energiespeicheranlage am selben Standort wie die WEA, sofern die 
Energiespeicheranlage bei der planerischen Ausweisung des Wind-
energiegebietes vorgesehen wurde.

• Plangeber können (und müssen) daher bei der Ausweisung von Beschleu-
nigungsgebieten festlegen, dass Speicher „am selben Standort“ – also in 
einem räumlich funktionalen Zusammenhang zur Windenergie mit 
dienender Funktion – zulässig sind

• gesonderte Regelungen zur Zahlung für Energiespeicheranlagen

Erleichterungen nach § 6b WindBG
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Aus aktuellem Anlass…

https://dserver.bundestag.de/btd/21/027/2102793.pdf 
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• §§ 6, 6b WindBG erfassen auch Nebenanlagen

• Nebenanlagen sind soweit umfasst, wie sie in ausgewiesenen 
Gebieten, die den Anforderungen des § 6 Abs. 1 Satz 2 WindBG 
entsprechen, oder in Beschleunigungsgebieten liegen.

• weitere Regelungen des § 6, § 6b WindBG sind auf die 
Nebenanlagen ebenso anzuwenden 

• aber z.B. keine gesonderten Zahlungshöhen geregelt, anders als 
bei Speichern -> nur Maßnahmen?

§§ 6, 6b WindBG für Nebenanlagen
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• Definition der Nebenanlage in § 3 Nr. 15a EEG 
• umfasst sind dazugehörige Nebenanlagen, die der Anlage dienen bis 

einschließlich der Übergabestation
• Anlagen jenseits der Übergabestation nicht mehr erfasst, z.B. 

Direktleitungen, UW
• Derzeit: nicht identisch mit Anlagenbegriff iSd BImSchG

Begriff Nebenanlage
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Was noch?
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Bisher: Steuerung von Windenergieanlagen

Teilflächenziele erreicht?

Ja!

§ 35 Abs. 2 BauGB

Entprivilegierung

Nein!

§ 35 Abs. 3 BauGB

im gesamten Außenbereich 
privilegiert
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Wurde Erreichen eines Flächenbeitragswerts oder eines regionalen 
oder kommunale Teilflächenzieles festgestellt, kann außerhalb der 
Windenergiegebiete WEA-Vorhaben nur ausnahmsweise nach § 35 
Absatz 2 zugelassen werden, wenn ausgeschlossen ist, dass die in   
§ 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 genannten Belange oder das Orts- 
und Landschaftsbild berührt sind.

-> „verschärfte Entprivilegierung“

-> Schwelle nicht mehr Beeinträchtigung, sondern bloßes Berührt-
sein reicht aus

-> Hintergrund: Rechtsprechung zu § 35 Abs. 2 BauGB (OVG Münster, 
Beschluss vom 20. Dezember 2024 - 8 B 906/24.AK - juris Rn. 49; OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 2. April 2025 – 7 S 3/24 –, Rn. 23, juris)

Änderung bei § 249 Abs. 2 BauGB
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Werden die Flächenbeitragswerte nach Maßgabe von § 3 Absatz 1 
und 2 WindBG erreicht, so ist dem überragenden öffentlichen 
Interesse am Ausbau der Windenergie nach § 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes für Vorhaben, die außerhalb von Windenergie-
gebieten im Sinne des § 2 Nummer 1 liegen, bei der Anwendung des 
§ 35 Absatz 2 des Baugesetzbuchs Rechnung getragen. Satz 2 gilt 
nicht für Vorhaben im Sinne des § 249 Absatz 3 des Baugesetzbuchs.

Änderung bei § 1 Abs. 2 WindBG
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III. Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
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• vollständige Digitalisierung der Genehmigungsverfahren, wenn 
Zugang bereits eröffnet (Papierunterlagen dürfen in der Regel 
nicht mehr ergänzend verlangt werden)

• Monatsfrist zur Stellungnahme der Fachbehörden, nicht 
verlängerbar bei EE! -> fehlende Einschätzung ggf. über SV-
Gutachten auf Kosten der säumigen Behörde; auf Antrag auf der 
Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des 
Fristablaufs der Behördenbeteiligung zu entscheiden

• Externer Projektmanager

Das Wesentliche zu Verfahrensfragen im Überblick!
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• Genehmigungsfrist: sieben Monate, in vereinfachten Verfahren 
drei Monate -> einmalig verlängerbar -> weitere Verlängerung 
nur auf Antrag oder mit Zustimmung des Antragstellers

• Genehmigungsfrist: beginnt mit Ablauf der Monatsfrist zur 
Vollständigkeitsprüfung oder im Falle von Nachforderungen mit 
Eingang der von der Behörde erstmalig nachgeforderten 
Unterlagen (kein Nachforderungs-Jojo mehr)

• Definition Vollständigkeit: Prüffähigkeit, nicht Genehmi-
gungsfähigkeit!

• Definition Vollständigkeitsdatum: Eingang letzte Unterlage

Das Wesentliche zu Verfahrensfragen im Überblick!
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• Vorbescheid: keine positive vorläufige Gesamtprognose mehr, 
sondern nur noch berechtigtes Interesse erforderlich (auch bei UVP 
keine Gesamtbeurteilung), aber schon wieder geändert!

• Repowering: Frist 48 Monate und Fünffache der Gesamthöhe der 
neuen Anlage als Abstand zur Altanlage 

• Änderungsgenehmigung bei Anlagenänderung: Standort-
änderung um nicht mehr als 8 m, WEA nicht mehr als 20 m höher 
bzw. Rotordurchlauf nicht mehr als 8 m verringert ->  nur Prüfung 
nachteiliger Auswirkungen (keine Vollprüfung!) 

• Fiktion bei Änderungsgenehmigung: gilt nach Ablauf von sechs 
Wochen als antragsgemäß geändert, sofern Behörde nicht zuvor 
über Antrag entscheidet (oder EÖT gewünscht) 

Das Wesentliche zu inhaltlichen Fragen im Überblick!
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• § 9 Abs. 1a BImSchG: erleichterte Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Vorbescheides für Windenergieanlagen 

Änderungen beim Vorbescheid

„Betrifft das Vorhaben eine ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜŀƴƭŀƎŜ und ist ein Antrag auf Genehmigung 
noch nicht gestellt, soll auf Antrag durch ±ƻǊōŜǎŎƘŜƛŘ über einzelne 
Genehmigungsvoraussetzungen entschieden werden, sofern ein ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜǎ 
LƴǘŜǊŜǎǎŜ an der Erteilung eines Vorbescheids besteht. Das berechtigte Interesse für 
einen Antrag auf Vorbescheid über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 
BauGB ōŜǎǘŜƘǘ ƴƛŎƘǘ, wenn ŘŜǊ ±ƻǊƘŀōŜƴǎǘŀƴŘƻǊǘ ŀǳǖŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴŜƴ 
²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜƎŜōƛŜǘŜƴ oder ƛƴ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜƎŜōƛŜǘŜƴ im 
Sinne des § 2 Nr. 1 WindBG, liegt, Ŝǎ ǎŜƛ ŘŜƴƴ, es handelt sich um ein ±ƻǊƘŀōŜƴ ƛƳ 
{ƛƴƴŜ ŘŜǎ § мсō !ōǎΦ м ǳƴŘ н ŘƛŜǎŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ.  Abweichend von § 29 Abs. 1 S. 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung findet eine vorläufige 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des 
Gesamtvorhabens für die Erteilung des Vorbescheides nicht statt.“

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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Beispiel

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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• § 9 Abs. 1a S. 2 BImSchG wurde im Rahmen des 
Windenergieakzeptanzgesetzes eingefügt → Vorschrift ist am 
28. Februar 2025 in Kraft getreten 

• Die erneute Änderung des BImSchG soll die vereinfachte 
Möglichkeit, über § 9 Abs. 1a BImSchG vorzugehen, 
einschränken → ausgeschlossen von der Regelung sind 
Repoweringvorhaben i.S.d. § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG

• Betroffen sind ausschließlich zukünftig beantragte und bereits 
anhängige, aber noch nicht entschiedene Vorbescheide nach § 9 
Abs. 1a BImSchG → bereits entschiedene Vorbescheide sind also 
nicht betroffen (Bindungswirkung)

Änderungen beim Vorbescheid
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• Hintergrund der erneuten Änderung: 90 % der Vorbescheide 
wurden außerhalb von Windenergiegebieten beantragt 
(BT-Drs. 20/14777, S. 6)

• Ziel: weiterer Ausbau der Windkraft soll Regionalplanungen 
oder Windeignungsgebietsplanungen nicht konterkarieren 
(BT-Drs. 20/14777, S. 7)

• Aus der Gesetzesbegründung …

Änderungen beim Vorbescheid



7912.11.2025· Janko Geßner, Prof. Dr. Jan Thiele, Tobias Roß · Schnecke oder Windhund?

• Bedeutet für Vorhabenträger weniger Planungssicherheit und 
Gefährdung zahlreicher Projekte 

• Bislang war es möglich, bei einer nicht abgeschlossenen 
Ausweisung von Windenergiegebieten den Vorbescheid zu nutzen, 
um den Standort zu „sichern“, da die Behörde an die Entscheidung 
im Vorbescheid gebunden war

• Durch die Änderung entfallen die verfahrensbeschleunigenden 
Vorteile und der Schutz vor einer Entprivilegierung

Änderungen beim Vorbescheid
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• Wann ist ein Windenergiegebiet „in Aufstellung“ im Rahmen 
von § 9 Abs. 1a BImSchG?

• Umstellung auf „normalen“ Vorbescheid nach § 9 Abs. 1  
BImSchG?

• Sichert der Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a Priorität in Bezug 
auf Turbulenz, Schatten, Schall? 

Praxisfragen zu § 9 Abs. 1a BImSchG

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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In Bezug auf die von der Klägerin aufgeworfene Rechtsfrage, welche 
tatbestandlichen Anforderungen an ein in Aufstellung befindliches 
Windenergiegebiet i. S. v. § 9 Abs. 1a Satz 2 BImSchG zu stellen sind, ist 
die Norm auslegungsbedürftig, aber auch auslegungsfähig.
Im Ausgangspunkt der Auslegung stellt der Wortlaut der Norm keine 
Mindest-anforderungen an den Planungsstand. Vielmehr genügt nach 
dem Wortlaut, dass ein Windenergiegebiet überhaupt in Aufstellung 
befindlich ist. 
Demnach genügt auch ein Beschluss zur Aufstellung eines 
Raumordnungsplans, soweit dieser - wie vorliegend - die Ausweisung 
von Windenergiegebieten zum Plangegenstand hat. Eine 
Mindestplanreife setzt die Norm sprachlich nicht voraus.

(Sächsisches OVG, Urteil vom 20. März 2025 – 1 C 35/21 –, Rn. 69 - 70, juris)

In Aufstellung befindlich…
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Ob § 9 Abs. 1a Satz 2 BImSchG mit dem OVG Bautzen deshalb weitergehend 
immer schon dann als einschlägig anzusehen ist, wenn ein Aufstellungs-
beschluss vorliegt, aber noch kein (erster) Planentwurf, bedarf hier keiner 
Entscheidung …. Denn für die Zwecke des § 9 Abs. 1a Satz 2 BImSchG kann 
von einem hinreichenden Planungsstand mit den oben erwähnten 
Auslegungshinweisen des MLEUV vom 27. Februar 2025 jedenfalls dann 
ausgegangen werden, wenn das Planaufstellungsverfahren förmlich 
eingeleitet wurde und bereits eine so konkrete Planung existiert, dass 
konkrete Vorhaben daran bezüglich ihrer Lage innerhalb oder außerhalb der 
beabsichtigten Windenergiegebiete gemessen werden können (enger aber 
wohl Riese/Endres, UWP 2025, 1, 15, nach denen feststehen müsse, dass 
sich der Standort außerhalb des Windenergiegebiets befinden werde…). Dass 
leistet der beabsichtigte Teilregionalplan sowohl in seinem Vorentwurf als 
auch mit dem mittlerweile vorliegenden 2. Planentwurf.

(OVG BB, Urteil vom 19. September 2025 – OVG 7 A 13/25 –, Rn. 41, juris)

In Aufstellung befindlich…
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Entscheidend ist …, ob die Planungshoheit der Gemeinde durch die Änderun-
gen bei abstrakter Betrachtung neu berührt werden kann… Eine solche 
Veränderung des Vorhabens liegt hier indes nicht vor… Die Klägerin beruft sich 
allein, aber zu Unrecht darauf, dass schon die Umstellung des Verfahrens von 
einem Antrag nach § 9 Abs. 1 BImSchG auf einen solchen nach § 9 Abs. 1a 
BImSchG eine erneute Beteiligungspflicht auslöse. Dies kann bereits deshalb so 
nicht überzeugen, weil es … für die Beteiligungsfrage gerade nicht darauf 
ankommt, ob formal ein neues Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt 
wurde, sondern allein darauf, ob inhaltlich neue, weitergehende bauplanungs-
rechtliche Fragen aufgeworfen sind. Wenn aber nicht einmal ein neuer 
Bauantrag als solcher eine neue Beteiligungspflicht auslöst, ist bereits im 
Ansatz nicht zu erkennen, dass dann für den Übergang von Abs. 1 auf Abs. 1a 
des § 9 BImSchG anderes gelten sollte.

In der Sache stellt sich das nach Ansicht der Klägerin geänderte Verfahren 
vielmehr lediglich als ein Minus und nicht als ein Aliud dar… 

(OVG NRW, Urteil vom 29. September 2025 – 22 D 268/24.AK –, Rn. 45 - 50, juris)

Umstellung auf Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a?
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Der nach §9 Abs. 1 BImSchG zu beurteilende Vorbescheid entfaltet mit seinen 
ausdrücklichen Feststellungen keine rangsichernde Wirkung gegenüber dem 
Vorhaben des Klägers hinsichtlich Standsicherheit und Turbulenzen.

Der Vorbescheid nach § 9 Abs. 1 BImSchG nimmt mit verbindlicher Wirkung 
einen Ausschnitt aus dem feststellenden Teil einer etwaigen späteren 
Anlagengenehmigung vorweg. Soweit er über eine Genehmigungsvoraus-
setzung oder den Standort der Anlage endgültig entscheidet, kommt dem 
Vorbescheid die gleiche uneingeschränkte Bindungswirkung zu wie einer 
Vollgenehmigung (BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2020 – 4 C 3.19 – juris Rn. 23). 
Über welche Genehmigungsvoraussetzungen der Vorbescheid endgültig 
entscheidet, ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. 
Juni 2020 – 4 C 3.19 – juris Rn. 23). Danach trifft der hier angegriffene 
Vorbescheid keine endgültige Feststellung hinsichtlich der Aspekte 
Standsicherheit und Turbulenzen. 

(OVG BB, Urteil vom 22. Juli 2025 – 7 A 8/25 –, Rn. 36 - 38, juris)

Priorität gegenüber anderen?
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Entgegen der Ansicht des Beklagten waren die vorhandenen, bereits zum 
ursprünglichen Vorhaben eingereichten Antragsunterlagen ab diesem 
Zeitpunkt für die Prüfung in dem Genehmigungsverfahren jedenfalls nicht 
mehr ausreichend. Denn bei dem Typwechsel hat es sich um eine wesentliche 
Änderung des Vorhabens gehandelt. Bei einer solchen, noch im laufenden 
Genehmigungsverfahren vor Genehmigungserteilung erfolgten wesentlichen 
Anlagenänderung kann sich der Vorhabenträger nicht mehr auf den 
ursprünglichen Vorrang seines Vorhabens berufen. Vielmehr löst er mit der 
Anlagenänderung eine erneute Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 
mit entsprechendem weiteren Prüfaufwand aus und begibt sich dadurch der 
ihn schützenden Antragsverfestigung. Er muss es sich dann gefallen lassen, 
dass ein Konkurrent, der keine Änderung vornimmt und konsequent sein 
eigenes Verfahren betreibt, nunmehr ggf. vorrangig zu bescheiden sein kann 
und ihn "überholt„…

(OVG BB, Urteil vom 22. Juli 2025 – 7 A 9/25 –, Rn. 41, juris)

Grundsätzlich: Priorität gegenüber anderen bei 
Änderungen im Verfahren?



8612.11.2025 Geßner, Prof. Dr. Jan Thiele, Tobias Roß· Schnecke oder Windhund?

Unabhängig von der Frage, ob in der Typänderung vorliegend eine 
wesentliche Änderung in diesem Sinne zu sehen ist, kann die Änderung auf die 
Frage des Konkurrenzverhältnisses der ursprünglichen Anträge indes keine 
Auswirkungen mehr haben. Denn es geht nicht um die Änderung eines bis 
dahin prioritären Genehmigungsantrags und damit um die Konkurrenz zweier 
Genehmigungsverfahren. Vielmehr betrifft der Rechtsstreit die nachträgliche 
Änderung eines Vorhabens, für das im Zeitpunkt der Änderungsanzeige 
bereits eine Genehmigung vorlag. Die Frage der Priorität der Verfahren war 
bereits zugunsten des Vorhabens der Beigeladenen entschieden, ohne dass die 
Klägerin die erfolgte Priorisierung beanstandet. Für eine Übertragung der 
Grundsätze zur Priorität von Anträgen auf den Fall einer wesentlichen 
Änderung nach Genehmigungserteilung ist kein Raum (vgl. OVG Greifswald, 
Beschluss vom 9. April 2024 - 1 M 163/22 OVG - juris Rn. 32; …).

(OVG BB, Urteil vom 30. Januar 2025 – 7 A 41/24 –, Rn. 39, juris)

Grundsätzlich: Priorität gegenüber anderen bei 
Änderungen nach dem Verfahren?



8712.11.2025· Janko Geßner, Prof. Dr. Jan Thiele, Tobias Roß · Schnecke oder Windhund? 87

• § 10 Abs. 5 BImSchG: 

Behördenbeteiligung

„Die für die Erteilung der Genehmigung zuständige Behörde (Genehmigungsbehörde) 
holt die Stellungnahmen der Behörden ein, deren Aufgabenbereich durch das 
Vorhaben berührt wird. Eingegangene Stellungnahmen der zu beteiligenden 
Behörden hat die Genehmigungsbehörde unverzüglich an den Antragsteller 
weiterzuleiten. Hat eine zu beteiligende Behörde bei einem Verfahren zur 
Genehmigung einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien innerhalb einer Frist 
von einem Monat keine Stellungnahme abgegeben, so ist ŘŀǾƻƴ ŀǳǎȊǳƎŜƘŜƴΣ Řŀǎǎ 
ŘƛŜ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜ .ŜƘǀǊŘŜ ǎƛŎƘ ƴƛŎƘǘ ŅǳǖŜǊƴ ǿƛƭƭΣ ǎƻǿŜƛǘ ŘƛŜ Ȋǳ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴŘŜ .ŜƘǀǊŘŜ 
ƴƛŎƘǘ ƛƴ ǎŎƘǊƛŦǘƭƛŎƘŜǊ CƻǊƳ ǳƳ ŜƛƴŜ ŜƛƴƳŀƭƛƎŜ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ǳƳ ōƛǎ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ aƻƴŀǘ 
ōƛǘǘŜǘ; die Möglichkeit zur Verlängerung Ǝƛƭǘ ƴƛŎƘǘ ŦǸǊ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ȊǳǊ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎ 
ŜƛƴŜǊ !ƴƭŀƎŜ ȊǳǊ bǳǘȊǳƴƎ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜƴ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜǊ !ƴƭŀƎŜ ȊǳǊ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ 
Ǿƻƴ ²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦ ŀǳǎ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜƴ. (...)
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• § 10 Abs. 5 BImSchG: 

Behördenbeteiligung

(...) Die zuständige Behörde hat die Entscheidung im Falle des Satzes 3 bei einem 
Verfahren zur Genehmigung einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien oder 
einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auf Antrag 
auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des 
Fristablaufs der Behördenbeteiligung zu treffen. (...)

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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• § 10 Abs. 5 BImSchG: 

Beschleunigungsregelungen für das BImSch-
Verfahren

(...) Anstelle der Stellungnahme der zu beteiligenden Behörde kann die Behörde 
entweder Ȋǳ [ŀǎǘŜƴ ŘŜǊ Ȋǳ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴŘŜƴ .ŜƘǀǊŘŜ zur Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen ein {ŀŎƘǾŜǊǎǘŅƴŘƛƎŜƴƎǳǘŀŎƘǘŜƴ ŜƛƴƘƻƭŜƴ ƻŘŜǊ ǎŜƭōǎǘ 
{ǘŜƭƭǳƴƎ ƴŜƘƳŜƴ. Beides hat auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage 
zum Zeitpunkt des Fristablaufs der Behördenbeteiligung zu erfolgen; dies gilt nicht 
für militärische Belange. Ist von vorneherein davon auszugehen, dass eine beteiligte 
Behörde innerhalb der Frist nach Satz 3 nicht in der Lage ist, zu 
entscheidungserheblichen Aspekten des Antrags Stellung zu nehmen, kann die 
Genehmigungsbehörde bereits vor Ablauf der Frist ein Sachverständigengutachten 
nach Satz 5 einholen. Die zuständige Behörde informiert ihre Aufsichtsbehörde über 
jede Überschreitung von Fristen. (...)

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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Beispiel
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• bei Genehmigungsverfahren von Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien oder zur Herstellung von Wasserstoff 
aus erneuerbaren Energien ist eine Verlängerung der 
Stellungnahmefrist ausgeschlossen

• Bleibt eine Stellungnahme der zu beteiligenden Behörde aus, 
kann die zuständige Behörde entweder zu Lasten der zu 
beteiligenden Behörde ein Sachverständigengutachten 
einholen oder selbst Stellung nehmen

• Beides hat auf der Grundlage der geltenden Sach- und 
Rechtslage zum Zeitpunkt des Fristablaufs der Behörden-
beteiligung zu erfolgen

Behördenbeteiligung bei EE
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• „Neuralgische Punkte“ vom Gesetzgeber erkannt: Schnittstelle 
Fachbehörden und Genehmigungsbehörde

• Wichtig, dass Antragsteller expliziter Anspruch auf 
Einsichtnahme in Fachbehördenstellungnahmen eingeräumt 
wird

• Dieser Einsichtsanspruch bestand zwar nach geltender 
Rechtslage schon bisher, war aber manchmal schwierig 
durchzusetzen

Bewertung (1)
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• ob die Neuregelung in der Praxis zu relevanter Beschleunigung 
führt, bleibt dagegen abzuwarten 

• Beauftragung externer Sachverständiger dürfte aufgrund 
fehlender Verfügbarkeit oft keine wirkliche Beschleunigung 
bringen

• Entscheidung der Genehmigungsbehörde anstelle von 
Fachbehörde bedingt Fachwissen, das oft nicht vorhanden ist 
und auch den Willen, anstatt der Fachbehörde zu entscheiden

Bewertung (2)
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• § 10 Abs. 6a BImSchG: 

Genehmigungsfristen

„Über den Genehmigungsantrag ist nach Eingang des Antrags und der nach Absatz 1 
Satz 2 einzureichenden Unterlagen innerhalb einer Frist von sieben Monaten, in 
vereinfachten Verfahren innerhalb einer Frist von drei Monaten, zu entscheiden. Die 
zuständige Behörde kann die CǊƛǎǘ ŜƛƴƳŀƭƛƎ ǳƳ ōƛǎ Ȋǳ ŘǊŜƛ aƻƴŀǘŜ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊƴ, wenn 
dies wegen der Schwierigkeit der Prüfung oder aus Gründen, die dem Antragsteller 
zuzurechnen sind, erforderlich ist. Die Fristverlängerung ist gegenüber dem 
Antragsteller zu begründen. Eine weitere Verlängerung ist ƴǳǊ ŀǳŦ !ƴǘǊŀƎ ƻŘŜǊ Ƴƛǘ 
½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǎ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊǎ ƳǀƎƭƛŎƘ. Die zuständige Behörde informiert ihre 
Aufsichtsbehörde über jede Überschreitung von Fristen.“

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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• Verlängerung der Genehmigungsfrist durch die Genehmi-
gungsbehörde nur mit Zustimmung des Vorhabenträgers

• Dagegen Möglichkeit für den Vorhabenträger, eine weitere 
Fristverlängerung zu beantragen

• Beachte aber § 10a BImSchG (siehe oben)

Genehmigungsfristen

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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• Wichtige Neuregelung und Handlungsauftrag an 
Zulassungsbehörden!

• Haftungsträchtig für Behörden

• Allerdings hat Gesetzgeber davon abgesehen, eine Genehmi-
gungsfiktion bei Fristüberschreitung vorzusehen, sodass die 
Fristüberschreitung allein keine Baufreigabe ermöglicht 

Bewertung 
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Die Voraussetzungen des §20 Abs. 2 Satz 2 9. BImSchV liegen vor. Der 
Beklagte forderte die Klägerin unter Hinweis auf die Rechtsfolgen auf, 
verschiedene Unterlagen – darunter unter Punkt 6 das Turbulenzgutachten – 
binnen einer Frist von drei Monaten nachzureichen. Der Beklagte verlängerte 
diese Frist letztmalig bis zum … . Das geforderte Turbulenzgutachten legte die 
Klägerin bis zum Fristablauf nicht vor. Entscheidungserheblicher Zeitpunkt für 
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 Satz 2 9. BImSchV ist der 
Zeitpunkt der Ausgangsentscheidung. Dies folgt daraus, dass der in § 20 Abs. 2 
Satz 2 9. BImSchV vorgesehenen Frist eine Ausschlusswirkung zukommt … Für 
das Vorliegen einer Frist mit Ausschlusswirkung spricht bereits der Wortlaut des 
§ 20 Abs. 2 Satz 2 9. BImSchV, der auf den Ablauf der Frist abstellt, ohne die 
Möglichkeit einer Nachreichung von Unterlagen nach Ablauf der Frist 
vorzusehen.

(OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 30. September 2025 – OVG 7 A 15/25 –, Rn. 18 - 
20, juris)

Fristen nicht nur für Behörden! 
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• Ergänzung von § 12 Abs. 4 BImSchG:

Änderung des § 12 BImSchG – mehr Flexibilität

Auf Antrag eines Betreibers kann eine Nebenbestimmung auch nachträglich geändert
werden, wenn der Betreiber andere gleichwertige Maßnahmen vorschlägt, die keiner 
Genehmigungspflicht nach diesem Gesetz oder anderen Entscheidungen, 
einschließlich der behördlichen Entscheidungen nach § 13 unterliegen.

Dient die Nebenbestimmung der Erfüllung von § 6 Absatz 1 Nummer 2, holt die 
Genehmigungsbehörde vor Änderung der Nebenbestimmung eine Stellungnahme der 
betroffenen Fachbehörde ein.“

04.11.2025  Geßner    Viel Neues im Umweltrecht: Erneuerbare Energien
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• Wichtige, praxisnahe Ergänzung

• Häufiger Fall, dass z.B. AE-Maßnahmen, die im Bescheid 
enthalten sind, anschließend nicht umgesetzt werden können

• Für diesen Fall herrschten bisher Unsicherheiten; nun 
Klarstellung im Gesetz, wie zu verfahren ist

• Schafft Rechtssicherheit und zeigt einen praktikablen Weg, 
mit entsprechenden Problemfällen umzugehen

Bewertung 
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• Umfangreiche Erleichterungen bei Repowering nach § 16b 
Abs. 2 BImSchG:

➢ klargestellt, dass für bestimmte öffentliche Belange eine 
Deltaprüfung erfolgt (Ausnahme Abs. 4: Bauplanungs-, 
Bauordnungs-, Raumordnungsrecht u.a.) ➔ Sollte die 
Belastung durch die neuen Anlagen unverändert bleiben 
oder geringer werden, liegen keine Versagungsgründe vor

➢ 48 Monate zwischen Rückbau Bestandsanlage und 
Inbetriebnahme Neuanlage

➢ Abstand bis 5-fache Anlagenhöhe Neuanlage

Neuregelungen und Erleichterungen beim 
Repowering
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Erleichterungen Typänderung § 16b Abs. 7 
BImSchG

Werden bei einer genehmigten Windenergieanlage vor der Errichtung Änderungen 
am Anlagentyp vorgenommen oder wird er gewechselt, müssen im Rahmen des 
Änderungsgenehmigungsverfahrens nur dann Anforderungen geprüft werden, 
soweit durch die Änderung des Anlagentyps im Verhältnis zur genehmigten Anlage 
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 
erheblich sein können…
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• § 15 BImschG anwendbar für Typwechsel? (oder § 16b Abs. 7 als 
lex specialis)

-> LAI-Vollzugshinweise „Immissionsschutz in der Gasmangellage“ – 
Stand: 11.07.2023, S. 37., abrufbar unter https://www.lai-im-
missionsschutz.de/documents/20230711-lai-vollzugshinweise-
gamangel-vierte-aktualisierung-rein-
1691743404_1718369715.pdf).

„Stellt die Änderung am Anlagentyp keine wesentliche Änderung 
im Sinne des § 16 Absatz 1 BImSchG dar, genügt weiterhin eine 
Anzeige nach § 15 BImSchG.“

Problem: Verhältnis zu § 15 BImSchG
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• Eine nach Genehmigungserteilung erfolgte Anzeige einer Anlagen-
änderung nach § 15 BImSchG lässt den Vorrang des (ungeänderten) 
Ausgangsvorhabens vor der Windenergieanlage eines 
konkurrierenden Betreibers unberührt (OVG Greifswald, Beschl. v. 
09.04.2024 - 1 M 163/22 OVG – juris; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 30. Januar 2025 – 7 A 41/24 –, juris)

• … wenn der Vorhabenträger mit den Unterlagen Gutachten vorlegt, 
ist auch kein Grund dafür ersichtlich, aus dem es der Behörde 
verwehrt sein sollte, die Gutachten im Anzeigeverfahren zu 
berücksichtigen (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 30. Januar 2025 – 7 A 41/24 –, Rn. 43, juris)

§ 15 BImSchG bei Typänderung



10412.11.2025· Janko Geßner, Prof. Dr. Jan Thiele, Tobias Roß · Schnecke oder Windhund? 104

• § 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG: Irrelevanzschwelle

 Wird der Standort der Anlage um nicht mehr als 8 Meter geändert, 
die Gesamthöhe um nicht mehr als 20 Meter erhöht und der 
Rotordurchlauf um nicht mehr als 8 Meter verringert, sind 
ausschließlich die Vereinbarkeit der Änderungen mit militärischen 
und luftverkehrlichen Belangen zu prüfen sowie die 
Anforderungen nach Absatz 8 nachzuweisen und zu prüfen.

 (8a) Im Fall von Absatz 7 Satz 3 gilt die Genehmigung einschließlich 
der Nebenbestimmungen nach Ablauf von drei Monaten ab dem 
spätesten gemäß Absatz 7 Satz 6 oder 7 mitgeteilten Zeitpunkt als 
antragsgemäß geändert, sofern die Genehmigungsbehörde nicht 
zuvor über den Antrag entscheidet oder ein Antrag nach Absatz 5 
gestellt wird.

Neuregelungen und Erleichterungen bei 
Typänderung
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• § 16b Abs. 8 BImSchG: 

Neuregelungen und Erleichterungen bei 
Typänderung

„Wird die [ŜƛǎǘǳƴƎ ƻŘŜǊ ŘŜǊ 9ǊǘǊŀƎ einer Windenergieanlage an Land ohne bauliche 
Veränderungen oder ohne den Austausch von Teilen und ohne eine Änderung der 
genehmigten Betriebszeiten erhöht, sind ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŘƛŜ {ǘŀƴŘǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ 
ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜƴ ¦ƳǿŜƭǘŜƛƴǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ DŜǊŅǳǎŎƘŜ ǳƴŘ ƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎŜ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ 
ŘǳǊŎƘ ¢ǳǊōǳƭŜƴȊŜƴ Ȋǳ ǇǊǸŦŜƴ…“
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• § 16b Abs. 9 BImSchG: 

Neuregelungen und Erleichterungen bei 
Typänderung

„Im Fall von Absatz 8 Ǝƛƭǘ ŘƛŜ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎ nach Ablauf von sechs Wochen 
einschließlich der Nebenbestimmungen ŀƭǎ ŀƴǘǊŀƎǎƎŜƳŅǖ ƎŜŅƴŘŜǊǘ, sofern die 
Behörde nicht zuvor über den Antrag entscheidet oder ein Antrag nach Absatz 5 
gestellt wird.“
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• § 16b Abs. 7 Satz 3 BImSchG wurde mit Wirkung zum 9. Juli 2024 
zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungs-
verfahren eingeführt

• Die an § 16b Abs. 7 Satz 1 BImSchG anknüpfende Vorschrift sieht 
in Fällen von Änderungen oder eines Wechsels des Anlagen-
typs unter den in ihr genannten Voraussetzungen nunmehr eine 
noch weitergehende Privilegierung des Änderungsvorhabens 
vor

• Aufgrund des Verweises auf § 16b Abs. 8 BImSchG ist die Prüfung 
dann beschränkt auf die Standsicherheit, schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche und nachteilige 
Auswirkungen durch Turbulenzen

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.12.2024 – OVG 7 A 39/24
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Es trifft zwar zu, dass der AG davon ausgeht, der Änderungsgenehmigung 
nach § 16b Abs. 7 Satz 3 i.V.m. Abs. 8 BImSchG komme nicht die 
Konzentrationswirkung aus § 13 BImSchG zu, weshalb eine solche 
Änderungs-genehmigung den Vorhabenträger nicht davon entbinde, etwaig 
erforderliche Genehmigungen nach anderen Gesetzen einzuholen. Indes hat 
der Senat in seinen beiden – ebenfalls auf Rechtsschutzersuchen der 
Antragstellerin ergangenen – Urteilen vom 25. März 2025 - OVG 7 A 47/24 
und OVG 7 A 51/24 - (juris Rn. 38 ff. bzw. juris Rn. 27 ff.) in zwei ähnlich 
gelagerten Fällen zwischenzeitlich entschieden, dass die 
Änderungsgenehmigung nach § 16b Abs. 7 Satz 3 i.V.m. Abs. 8 BImSchG 
zusammen mit der immissionsschutzrechtlichen Ausgangsgenehmigung 
Konzentrationswirkung entfaltet. Das hat zur Folge, dass … weitere auch 
sonst dem § 13 BImSchG unterfallende Genehmigungen wie etwa eine Bau-
genehmigung oder eine Waldumwandlungsgenehmigung nicht erforderlich 
sind. 

(OVG BB, Beschluss vom 6. Mai 2025 – 7 S 3/25 –, Rn. 12, juris)

Wirkung nach § 16b Abs. 8 BImSchG
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Das Nadelöhr der Vollständigkeit

In einem BImSch-Verfahren für zwei WEA beim StALU S. gibt die UBA 
(Landkreis) folgende Stellungnahme ab:

„… die bisherige Prüfung des Antrags hat ergeben, dass die eingereichten 
Bauvorlagen zur vollständigen Beurteilung des Vorhabens nicht aussage-
fähig genug sind. Folgende Unterlagen sind nachzureichen:
• Lageplan im Maßstab 1:500 gemäß … BauVorlVO 3-fach
• Vorlage Stellungnahme Luftfahrbehörde 1-fach
• Vorlage Einvernehmen Gemeinde … 1-fach
• Vorlage Stellungnahme Amt für Raumordnung 1-fach
• Rückbaubürgschaft gemäß Muster (anbei)
Die sachliche Bearbeitung kann erst fortgesetzt werden, wenn diese 
Unter-lagen hier vorgelegt wurden. Für die Nachreichung habe ich mir 
eine Frist bis zum … notiert.
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• unverzüglich, innerhalb eines Monats, zu prüfen, ob vollständig; 
Frist kann in begründeten Ausnahmefällen einmal um zwei 
Wochen verlängert werden. 

• Genehmigungsfrist beginnt mit Ablauf dieser Frist oder bei 
Nachforderungen mit Eingang der von der Behörde erstmalig 
nachgeforderten Unterlagen 

• Unterlagen vollständig, wenn sie in einer Weise prüffähig sind, 
dass sie sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens 
verhalten, und die Behörde in die Lage versetzen, den Antrag 
unter Berücksichtigung dieser Vorgaben näher zu prüfen.

• fachliche Einwände und Nachfragen stehen der Vollständigkeit 
nicht entgegen, sofern die betreffende Unterlage eine fachliche 
Prüfung überhaupt ermöglicht. 

Vollständigkeit - Ä 7 9. BImSchV 
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Projektmanager

FSRU „Höegh Esperanza“



11212.11.2025· Janko Geßner, Prof. Dr. Jan Thiele, Tobias Roß · Schnecke oder Windhund?

• Genehmigungsbehörde soll …

• ...auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers auf 
seine Kosten…

• … einen Dritten als Verwaltungshelfer …

• … mit der Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten beauftragen …

• …Letztentscheidung über Genehmigung liegt bei Behörde

Projektmanager – § 2b  9. BImSchV neu!
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• Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestimmung von 
Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen

• Fristenkontrolle
• Koordinierung von erforderlichen Sachverständigengutachten
• Qualitätsmanagement der Anträge und Unterlagen der 

Vorhabenträger
• erste Auswertung der eingereichten Stellungnahmen
• organisatorische Vorbereitung eines Erörterungstermins
• Leitung des Erörterungstermins
• Entwurf der Niederschrift nach § 19 
• Entwurf von Entscheidungen
• Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen 

Aufgabenkatalog § 2b 9. BImSchV
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• abhängig von Art und Umfang der übertragenen Aufgaben

• zwar nur Entwurf, nicht finale Fassung der Entscheidung 
(Letztentscheidung durch Behörde) durch ihn zu entwerfen

• -> setzt aber genaue juristische Kenntnisse voraus, die die 
hoheitliche Entscheidung vorbereiten/umfassen -> umfasst 
rechtliche Beratungstätigkeiten 

• muss daher eigenständig in der Lage sein, (auch) konkrete 
rechtliche Fragen zu bewerten und Konstellationen rechtlich 
eigenständig zu analysieren

• umfasst Erbringung von Rechtsdienstleistungen (VK Südbayern, 
Beschluss vom 22.12.2015 - Z3-3-3194-1-48-09/15)

Projektmanager: fachkundig und leistungsfähig  
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• § 2b Abs. 3 9. BImSchV: Genehmigungsentscheidung liegt allein 
bei der zuständigen Behörde

• Behörde: hat Gewährleistungsverantwortung, Qualität der 
Bearbeitung muss hinreichend durch Beobachtung und Kontrolle 
gesichert sein

• keine bloße Rechtmäßigkeitskontrolle, sondern auch inhaltliche, zu 
dokumentierende Überprüfung gefordert? 

(Letzt-)Entscheidung durch Behörde
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• abhängig von erbrachter Tätigkeit; höhere Anforderungen bei 
inhaltlichen Vorarbeiten (z.B. Entwurf der Entscheidung)

• Bloße Übernahme inhaltlicher Vorarbeiten unzulässig -> aber 
keine inhaltliche Vollüberprüfung erforderlich -> Vermeidung einer 
Doppelprüfung (keine Beschleunigung!)

• nachvollziehende, dokumentierte Prüfung auf erkennbare Mängel, 
inhaltliche Kontrolle insbesondere der Abwägung

Anforderungen an behördliche Prüfung
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• Vergabeverfahren für Projektmanager – Beschleunigungs-
effekt? Verzicht auf Vergabe, Verfahrensgestaltung und 
frühzeitige Entscheidung über Einbindung

• Beauftragung externer Dritter: Indiz für Überforderung 
Behörde mit Komplexität / verwaltungsinternem Projekt-
management? Projektmanager als Verwaltungshelfer, auch 
sonst z.B. im Hochbau üblich

• aufwendige Vollüberprüfung: Doppelarbeit statt Entlastung? 
Kontrolle auf erkennbare Mängel

• schlichte Auslagerung an Dritte anstelle echter 
Verfahrensvereinfachung? Projektmanager als ein (nicht das) 
Instrument zur Beschleunigung

Kritische Einwände und Erwiderung?!
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IV. Aktuelle Rechtsprechung
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Dem durch die besondere Bedeutung gesteigerten Interesse an der 

Erhaltung des Waldes steht jedoch das überragende öffentliche 

Interesse am beschleunigten Ausbau der Energieerzeugung aus 

erneuerbaren Energien gegenüber. 

Vor dem Hintergrund des eindeutigen gesetzgeberischen Willens und der 

Ausgestaltung des § 2 Satz 2 EEG als Sollbestimmung spricht hier alles 

dafür, dass sich in den einzelnen Schutzgüterabwägungen ein 

regelmäßiges Übergewicht der Erneuerbaren Energien in dem Sinne 

ergibt, dass das überragende öffentliche Interesse an der Errichtung von 

Windenergieanlagen sowie das öffentliche Sicherheitsinteresse nur in 

atypischen Ausnahmefällen überwunden werden kann, die fachlich 

anhand der besonderen Umstände der jeweiligen Situation zu begründen 

sind…

Solche hinreichend gewichtigen atypischen Umstände liegen nicht vor.

(OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14. Juni 2023 – OVG 3a A 30/23 –, Rn. 33 ff.,  juris)

 

§ 2 EEG und Waldumwandlung – OVG Berlin Brandenburg (1) 
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…stellt die Einstufung der umzuwandelnden Fläche als Wald mit hoher 

ökologischer Bedeutung noch keine hinreichende Atypik  dar. 

Dies gilt auch deshalb, weil das Waldstück durch die Errichtung der 

streitigen Windenergieanlage nicht vollständig und nur in geringem 

Maße dauerhaft umgewandelt  wird. Dem letzten Eingriffs-Ausgleichs-

Plan vom 6. Mai 2021 zufolge ist die Errichtung der WEA 15 mit einem 

Waldverlust von […] verbunden. Dies hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 

[…] unbestritten dahingehend konkretisiert, dass dauerhaft […] und 

temporär - für den Aufbau – […] Wald in Anspruch genommen werden. 

Die als schützenswert beschriebene Unterabteilung b2 hat eine Fläche von 

insgesamt ca. 100.000 m². Betroffen von Rodungen ist demnach 

weniger als ein Zehntel der Waldfläche, dauerhaft gehen weniger als 2 

% der Waldfläche verloren…

(OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14. Juni 2023 – OVG 3a A 30/23 –, Rn. 33 ff.,  juris)

§ 2 EEG und Waldumwandlung – OVG Berlin-Brandenburg (2) 
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„Es entspricht überdies den Sachgesetzlichkeiten, dass das gesetzgeberische 
Anliegen, „Sofortmaßnahmen“ für einen „beschleunigten“ Ausbau der 
erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, wenn die Regelungen des § 2 
EEG auf der Ebene der Einzelfallgenehmigung zum Tragen kommen und 
nicht nur als eine Art Programmsatz für die Exekutive (vgl. OVG 
Lüneburg, Beschluss vom 12. Oktober 2022 – 12 MS 188/21 –, juris) 
missverstanden werden. Jede abweichende Auslegung würde nach 
Auffassung des Senats dem gesetzgeberischen Anliegen deutlich 
widersprechen.[...] Eine Ausnahme, die das Interesse am Ausbau 
erneuerbarer Energien zurücktreten lassen können, ist etwa bei Denkmälern 
zu machen, die für sich oder als Teil einer denkmalgeschützten Gruppe 
besonders wertvoll sind, weil sie eine außergewöhnliche architektonische 
Qualität aufweisen, die Landschaft oder das Stadtbild in ganz besonderer 
Weise prägen oder im Rahmen ihrer nationalen Bedeutung 
identitätsstiftend bzw. einer anerkannten oder potentiellen UNESCO-
Welterbestätte zugehörig sind (OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 7. März 
2024, a.a.O.).“

(Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15. August 2024 – 1 A 10604/23.OVG – Rn. 44 ff., juris)

§ 2 EEG und Denkmalschutz
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Einem vorliegend den streitigen WEA-Anlagen danach bereits nicht 
entgegenstehenden (§ 35 Abs. 1 BauGB) öffentlichen Belang des Schutzes 
des Vogelzuges stünde in der vorzunehmenden Schutzgüterabwägung 
außerdem das überragende öffentliche Interesse an der Errichtung von 
Windenergieanlagen nach § 2 EEG i.V.m. § 3 Nr. 1 EEG gegenüber. [...] § 2 
Satz 2 EEG ist als sog. Sollbestimmung so zu verstehen, dass sich in den 
einzelnen Schutzgüterabwägungen ein regelmäßiges Übergewicht der 
Erneuerbaren Energien in dem Sinne ergibt, [....] die fachlich anhand der 
besonderen Umstände der jeweiligen Situation zu begründen wären (vgl. zu 
Vorstehendem ausführlich Senatsurteil vom 7. Februar 2023 – 5 K 171/22 –
, juris, Rn. 155 ff. m.z.w.N.). Ein solcher atypischer Ausnahmefall liegt hier 
angesichts der oben ausgeführten nicht intensiven Beeinträchtigung des 
Vogelzuges durch eine geringe Anzahl von Windenergieanlagen an Land 
nicht vor.

(Oberverwaltungsgericht für das Land Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 26. Juni 2024 – 5 K 
341/21 OVG – Rn. 130 ff., juris)

§ 2 EEG und Vogelzug
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Gemäß § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV bilden mehrere Anlagen derselben Art, die 
in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen, eine 
sog. gemeinsame Anlage…
Die Anlagen WEA 1 und WEA 2 bilden eine gemeinsame Anlage in diesem 
Sinne. Sie liegen auf demselben Betriebsgelände. Als Betriebsgelände ist in 
diesem Zusammenhang nicht nur die Grundstücksfläche bzw. das Flurstück 
anzusehen, auf dem sich die jeweilige Anlage befindet, sondern die von 
demselben Betreiber im räumlichen Zusammenhang mit Anlagen bebaute 
Fläche, insoweit kommt es auf eine Gesamtbeurteilung aller Umstände des 
Einzelfalls an… 
Danach sind vorliegend gemeinsame Betriebseinrichtungen gegeben. Aus 
den ursprünglichen Planungen ist ersichtlich, dass für die WEA 1 und die 
WEA 2 jedenfalls eine gemeinsame Zufahrt vorgesehen ist, die die Anlagen 
nach der Verkehrsanschauung als betrieblich zusammengehörig wirken 
lässt…
OVG NRW vom 25.03.2025 - 7 D 211/23.AK

1+1=1?
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Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Rechtssache kommt die geltend 
gemachte grundsätzliche Bedeutung zu (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). Das 
Revisions-verfahren wird dem Senat voraussichtlich Gelegenheit geben, die 
höchstrichterlich noch ungeklärte Rechtsfrage zu klären, ob mehrere 
gemeinsam geplante, auf demselben Betriebsgelände liegende und durch 
gemeinsame Betriebsanlagen verbundene Windenergieanlagen desselben 
Betreibers im Rahmen der Lärmbetrachtung nach der TA Lärm als 
gemeinsam "zu beurteilende Anlage" zu behandeln sind.

BVerwG, B. v. 20.10.2025, BVerwG 7 B 12.25 (7 C 7.25)

1+1≠1?
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Anhang 1.6 zur 4. BImSchV: Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern bestehend aus 

➔ einer Windkraftanlage oder 
➔ mehreren Windkraftanlagen, deren Einwirkungsbereiche sich 

überschneiden und die sich in höchstens einem Windenergiegebiet 
befinden…

Referentenentwurf eines Gesetzes und einer Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (2024)

Achtung, Änderung!
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Aus der Begründung:
Derzeit besteht zudem in der Praxis Unsicherheit dahingehend, ob sich die 
immissionsschutzrechtliche Anlage auf die einzelne Windenergieanlage 
beschränkt (und diese, sofern es sich um mehrere handelt, im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens ggf. zu einem Sammelantrag zusammengeführt werden 
können) oder ob die an einem Standort von einem Betreiber (vgl. § 1 Abs. 1 
Satz 4) betriebenen einzelnen Windkraftanlagen zu einer Anlage im 
genehmigungsrechtlichen Sinne bzw. zu einem Anlagenverbund 
zusammenzufassen sind. Da nach dem untergesetzlichen Regelwerk (hier insb. 
TA Lärm) mit Blick auf das Beeinträchtigungspotenzial stets das Zusammen-
wirken von Windkraftanlagen der Prüfung zugrunde zu legen ist und die Zu-
grundelegung eines umfassenderen Anlagenbegriffs ein sachgerechtes und 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren ermöglicht, wird die Anlagen-
beschreibung dahingehend angepasst. 

Achtung, Änderung!
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• Bisher: Anlagenbegriff einheitlich und praxiserprobt auf einzelne 
Windenergieanlagen bezogen. 

• Beantragung einer Mehrzahl von WEA in einem Genehmigungsverfahren 
zusammengefasst, aber damit kein Antrag für eine einzelne Anlage

• erfordert Umstrukturierung in Genehmigungs- und Vollzugsprozessen
• Berechnung nach TA Lärm (Einwirkungsbereich der einzelnen Anlage?) und / 

oder Kompensation und / oder andere Vorgaben
• Unklarheiten in Bezug auf Betreiberwechsel und Vermarktung: Kann ich für 

Teile einer Anlage Betreiberwechsel anzeigen?  

Achtung, Änderung!
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BVerwG, U. v. 12.09.2024 - 7 C 3.23
Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
Windenergieanlage

• Ersatzmaßnahmen (§ 15 II 3 BNatSchG) müssen nicht strikt am 
Eingriffsort stattfinden. Eine großzügige Auslegung erlaubt einen 
breiteren räumlichen Bezug, solange sie im betroffenen 
Naturraum liegen 

• Ersatzmaßnahmen müssen nicht dieselben Funktionen des 
beeinträchtigten Naturhaushalts oder Landschaftsbildes 
wiederherstellen – es genügt Gleichwertigkeit

„Viele Wege führen zum Ersatz“
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• Ersatzmaßnahmen sollen gleichwertige, nicht gleichartige 
Funktionen wiederherstellen. Sie können die 
Landschaftswahrnehmung positiv beeinflussen, ohne den Eingriff 
„spiegelbildlich” zu kompensieren

• Daraus folgt: Der Ersatz für die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen besteht nicht nur 
darin, vertikale Strukturen zu beseitigen – auch andere 
landschaftsverbessernde Maßnahmen sind zulässig.

„Viele Wege führen zum Ersatz“
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BVerwG, U. v. 23.1.2025 – 7 C 4.24
Betriebsbeschränkungen für Windenergieanlagen zum Lärmschutz

• TA Lärm ist normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift und 
unterliegt insoweit der revisionsgerichtlichen Überprüfung – ihr 
Inhalt ist wie eine Rechtsnorm auszulegen

• Schon Wortlaut der TA Lärm liefert keinen Hinweis, dass eine 
Vorbelastung für die Bestimmung des Einwirkungsbereich einer 
immissionsschutzrechtlichen Anlage zu berücksichtigen ist

• Einwirkungsbereich einer Anlage bestimmt sich insoweit 
unabhängig vom Vorhandensein einer Vorbelastung

„Lärm von gestern?“
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OVG Münster, U. v. 29.09.2025 – 22 D 227/24.AK
Erschließung von Windenergieanlagen im Außenbereich

• Bei der Erschließung von Windenergieanlagen genügt 
regelmäßig ein einfacher Feld- oder jedenfalls geschotterter 
Weg; Asphaltierung ist in der Regel nicht erforderlich

• Die Erschließung muss nur den geringen anlagenbezogenen 
Verkehr sicherstellen 

„Wer Wege legt, schafft Möglichkeiten“
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• Gesicherte Erschließung kann auch ohne förmliche Widmung 
bestehen, wenn die Gemeinde die Nutzung nicht untersagen kann. 
Ein zumutbares Erschließungsangebot des Vorhabenträgers 
genügt hierbei (so bereits BVerwGE 137, 74); die Gemeinde muss 
an der Klärung der Zumutbarkeit mitwirken

• Weigert sich die Gemeinde oder stellt sie überzogene 
Bedingungen, gilt dies als Verweigerung der Erschließung und sie 
muss sich dies zurechnen lassen (st. Rspr.)

„Wer Wege legt, schafft Möglichkeiten“
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VGH Mannheim, B. v. 03.09.2025 – 14 S 566/25
Artenschutzrechtliche Ausnahmen vom Tötungsverbot bei WEA

• Die Regelungen der §§ 44, 45 Abs. 7 S. 1 i.V.m. § 45b Abs. 8 
BNatSchG betreffen Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen 
Verboten bei Genehmigung von Windenergieanlagen. Bei der 
insoweit erforderlichen Prüfung von Alternativstandorten gilt:

• Geplanter Standort liegt nicht in ausgewiesenen 
Windenergiegebiet: Standortalternativen außerhalb eines 20 
km-Radius i.d.R. unzumutbar - ausgenommen, dieser befindet 
sich in einem Natura 2000-Gebiet mit kollisionsgefährdeten oder 
störungsempfindlichen Vogel- oder Fledermausarten

„Alles rechtens“
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• Der VGH beschließt, diese gesetzliche Einschränkung des 
Suchraums ist mit Unionsrecht vereinbar, da sie die 
europarechtlich geforderte Alternativenprüfung (nach 
Vogelschutz- und FFH-Richtlinie) verhältnismäßig konkretisiert. 
Ziel ist es, die Ausnahmeerteilung zu erleichtern und 
rechtssicherer zu gestalten, indem klar definiert wird, wann die 
Suche nach Alternativstandorten zumutbar ist

„Alles rechtens“
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V. Fragen / Diskussion
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